
CAMPINGPLATZREGELN FÜR AUFENTHALTE MIT HAUSTIEREN 

 …  

Oder: Wie Sie einen schönen und unbeschwerten Urlaub mit Ihren verbeinigen 

Freunden verbringen. 
 

 

1. Wir bitten alle Tierbesitzer, bei der Anreise den „Pass für Begleithunde“, den „Reisepass für 

Haustiere“ oder den aktualisierten „Impfpass“ des Tieres vorzulegen … denn natürlich 

geht niemand ohne Ausweisdokumente auf Reisen!  
 

2. Das Gesetz gibt vor, dass Hunde bei Spaziergängen an der Leine (nicht länger als 150 cm) 

geführt werden und einen Maulkorb tragen müssen. Hunde, die im Sinne des Gesetzes als 

„gefährlich und bissig“ gelten, müssen immer einen Maulkorb tragen und sind stets an der 

Leine zu halten.  

Wenn Sie Ihren Hund frei herumlaufen lassen möchten, besuchen Sie unseren 

eigens für Hunde vorgesehenen Bereich (Doggyland). Wenn Sie ihn nicht finden, 

fragen Sie an der Rezeption oder konsultieren Sie unser Kartenmaterial … 
 

3. Auch an Ihrem eigenen Stellplatz oder in Ihrer Unterbringung dürfen Haustiere niemals 

unbeaufsichtigt bleiben. Sicher möchten Sie Ihren vierbeinigen Freund nicht 

alleine lassen; und wenn Sie ans Meer gehen möchten, können Sie Ihn zum nahe 

gelegenen hundefreundlichen Strand mitnehmen. 
 

4. Damit Hunde ihr Geschäft erledigen können, müssen sie vom Campingplatz herunter 

geführt werden; der Hundebesitzer ist verpflichtet, Hundekot einzusammeln und über die 

entsprechenden Behälter zu entsorgen. Überall auf unserem Campingplatz finden Sie 

„Hundetoiletten“ (dog-toilets), in denen Sie bitte die Hinterlassenschaft Ihres 

Vierbeiners entsorgen. 
 

 

5. Die Mitnahme von Haustieren in folgende Gemeinschaftsbereiche ist strengstens untersagt: 

Gemeinschaftliche Toiletten- und Duschräume, Transferbus zum Meer (Tiere in Reiseboxen 

ausgenommen), Spielplätze für Kinder und Schwimmbäder. Diese Regel gilt für ein 

freundliches Miteinander mit anderen Gästen, die nicht das Glück haben, von 

einem vierbeinigen Freund begleitet zu werden.  
 

6. Wir empfehlen, eine Versicherung Ihres Vierbeiners für Sach- und Personenschäden 

abzuschließen, damit Ihrem unbeschwerten Urlaub nichts im Weg steht. Dies ist nur eine 

Anregung, keine Verpflichtung …  

 

7. Auf keinen Fall dürfen Haustiere die Ruhe anderer Gäste stören. Achten Sie darauf, 

dass Ihr vierbeiniger Freund immer jemanden bei sich hat, wenn er aufgeregt 

oder traurig ist. 
 

Die Direktion behält sich das Hausrecht vor, Gäste, die sich nicht an die oben genannten Regeln 

halten, vom Platz zu verweisen und Verstöße gegebenenfalls den zuständigen Behörden zu melden. 



Dies würde uns wirklich Leid tun und es war bis dato auch noch nie nötig, … weshalb 

wir der Meinung sind, dass wir die besten (zwei- und vierbeinigen) Gäste der Welt 

haben!  
 
 

 


